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
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Kanton Basel-Landschaft 
 
Gymnasium Oberwil 


 


 
Die Teilnahme an diesem Programm steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die keinen 
Immersionsunterricht besuchen.   
  
 
 
 
 


Im Zentrum steht ein Austauschsemester an einem Westschweizer Gymnasium (allenfalls auch 
Frankreich) in der ersten Hälfte der 2. Klasse (3. Semester). Bedingung für die Anmeldung ist 
eine definitive Beförderung im Zeugnis des 1. Semesters. Das Austauschsemester wird ange-
rechnet, der Wiedereintritt erfolgt in derselben Klasse gemäss dem Status des Zeugnisses der 
Schule im Welschland. Vorausgesetzt wird ein vergleichbarer Fächerkanon. Zusätzlich erfolgt 
eine Standortbestimmung nach dem Austausch. Falls Sie im Zeugnis des 2. Semesters proviso-
risch befördert werden, ist der Aufnahmestatus entweder provisorisch oder removiert. 


  


Besondere Förderung der Sprachkompetenz  
 


Französisch und Spanisch  


 
Die beiden Angebote unserer Schule basieren auf dem klassischen Austauschkonzept mit spe-
ziellen Bedingungen.  
 
 
Besondere Französisch-Förderung:  
 


 
Die Organisation der Unterkunft ist Sache der TeilnehmerInnen, wir unterstützen die Suche 
nach einer geeigneten Schule. Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich, einen Austauschschüler 
aus dem Welschland für ein halbes oder ganzes Jahr als Gast aufzunehmen. 
 
Bei genügender Teilnehmerzahl werden diese nach der Rückkehr in einem speziell auf sie aus-
gerichteten DELF/DALF-Freifachkurs auf die Prüfungen vorbereitet, die sie bis auf das Niveau 
C2 (gemäss europäischem Sprachenportfolio) bringen sollen. Als Fortsetzung wäre der Besuch 
eines Wahlkurses möglich. 
 
 
Besondere Spanisch-Förderung: 
 
Die Teilnahme an diesem Programm steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die das Profil 
S besuchen. 
 
Wir können eine begrenzte Anzahl Plätze für ein Austauschsemester (in der zweiten Hälfte der 
2. Klasse, 4. Semester) an der Schweizerschule in Santiago de Chile zur Verfügung stellen. Die 
Unterkunft erfolgt bei einer Gastfamilie, so dass nur Kosten für den Flug und Taschengeld an-
fallen. 
 
Bedingungen für die Bewerbung zur Teilnahme sind ein Schnitt von 4.5 im Zeugnis des 1. Se-
mesters und die Bereitschaft, während des Austauschsemesters einen Gastschüler/ eine Gast-
schülerin aus Chile bei sich aufzunehmen 
 
Das Austauschsemester wird Ihnen angerechnet. Deshalb müssen Sie den Schnitt von 4.5 im 
Zeugnis des 3. Semesters vor der Abreise nochmals erreichen. Die Noten in B, C, GG, P sowie 
MS/BG zählen bereits als erste Erfahrungsnoten für das Maturzeugnis. Der Wiedereintritt im 5. 
Semester erfolgt provisorisch. Falls der 4.5 Schnitt nicht erreicht wird, werden Sie removiert und 
treten im 3. Semester wieder mit definitivem Status ein. 
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Fremdsprachen zu beherrschen wird immer wichtiger. Reicht der herkömmliche 
Sprachunterricht aus? Was die Gymnasien betrifft, lautet die Antwort: im Prinzip ja – 
immerhin studieren Jahr für Jahr Absolvent/innen unserer Gymnasien erfolgreich in an-
dern Sprachgebieten. Dennoch hat in den letzten Jahren eine Idee an Boden gewon-
nen, die von den grossen Lerneffekten ausgeht, welche Aufenthalte im Sprachgebiet 
zur Folge haben. Ein ähnliches Eintauchen im Kleinen geschieht dann, wenn Sachun-
terricht in der Schule in der Fremdsprache abgehalten wird – man spricht dann von Im-
mersionsunterricht (Sachunterricht in einer Fremdsprache).  
 
 Das Gymnasium Oberwil hat in den letzten Jahren ein entsprechendes Angebot aufge-
baut. Wir führen pro Jahrgangsstufe eine Englisch-Immersionsklasse. 


  


Besondere Förderung der Sprachkompetenz  
 
 


Immersionsunterricht auf Englisch 
 
 


 
In einer solchen Klasse werden drei Fächer bis zur Matura auf Englisch unterrichtet.  
Der Immersionsunterricht setzt im 1. oder 2. Semester (Mathematik, Beginn nach Ab-
sprache mit der Klasse) bzw. 3. Semester (Geschichte und Geographie oder Biologie) 
ein. Klassenlehrer/in ist eine Englischlehrperson. Die Themenwoche der 2. Klasse fin-
det in der Regel im englischen Sprachraum statt. Die Maturprüfung in Mathematik findet 
auf Englisch statt, im Maturzeugnis erfolgt der Eintrag „Bilinguale Matur“. Er dokumen-
tiert, dass mindestens 600 Lektionen Immersionsunterricht belegt und die Maturprüfung 
der Immersionsfächer auf Englisch abgelegt wurden. Die Bilinguale Matur ist kein 
Sprachzertifikat, sondern ein Nachweis zusätzlicher Leistungen. 
 
Beim Immersionsunterricht gehen wir von folgenden Grundsätzen aus: Immersiver Un-
terricht ist auch, aber nicht in erster Linie eine Form der Begabtenförderung. Er soll 
deshalb möglichst vielen interessierten Schüler/innen offen stehen und auf Freiwilligkeit 
beruhen. Zusätzliche Sprachkompetenz darf nicht auf Kosten verminderter fachlicher 
Ansprüche gewonnen werden. Zur Einarbeitung in die Fachterminologie wird im 1. Se-
mester des Immersionsunterrichts die Stundendotation im betreffenden Fach um eine 
Stunde erhöht. 
 
Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler. Im Profil A 
und B ist die Einrichtung einer Immersionsklasse von genügend Anmeldungen in diesen 
Profilen abhängig. 
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Gymnasium Oberwil   www.gymoberwil.ch/allgemein/austausch 
 


Merkblatt Auslandaufenthalt 
 
 
Die Bedingungen für einen Aufenthalt im Ausland finden Sie im Dokument 
regl_auslandurlaub.pdf. Diese Bestimmungen gelten innerhalb des Kantons BL an 
allen Gymnasien. 
 
Das Gymnasium Oberwil ist kein Vertragspartner. Die Organisation des Austauschs 
ist Sache der TeilnehmerInnen. Diese kann privat oder über eine Organisation 
erfolgen. Wir stellen Informationsmaterial (generelle Prospekte und Aushang) zur 
Verfügung. Ebenso können Sie sich in schulischen Fragen beraten lassen.  
 
Ansprechperson: 
 
Dr. Daniel Wirz, Konrektor 
daniel.wirz@bl.ch 
 
Vorgehen: 
 
Falls Sie einen Austausch planen, füllen Sie das Formular 
form_anmeldung_austausch.pdf aus, und bringen dieses unterschrieben vorbei. 
Vergessen Sie nicht, Ihre Klassenlehrperson über Ihre Absichten zu informieren. 
 
Es findet in jedem Fall eine Besprechung der Austauschmodalitäten statt, zu der 
sowohl die Schülerin/ der Schüler als auch die Eltern eingeladen werden. Sie 
erhalten eine Bestätigung der Schule mit den Resultaten der Besprechung. 
 
Folgende Dokumente müssen Sie vorlegen:  
 
 Aufnahmebestätigung der Schule oder Bestätigung der Organisation über die 


Teilnahme am Austauschprogramm 
 Ausgefülltes Datenblatt für die Gestaltung der Weltkarte 


(form_datenblatt_ausland.pdf) 
 Urlaubsgesuch. Dieses muss selbst verfasst und von den Eltern unterzeichnet 


werden. Es muss folgende Angaben enthalten: Angabe des Landes evtl. Ort und 
Schule, Zeitraum, evtl. Ab- und Rückreisedatum, evtl. Wünsche betreffend Klasse 
und Freifächer. Der Wiedereintritt in eine Immersionsklasse kann nicht garantiert 
werden. 


 
Termine: 
 
Austausch beginnt nach 
Sommerferien im 1. Semester 


Anmeldung des 
Austauschs bis Ende 
April 


Besprechung und 
Dokumente bis Ende 
Juni 


Austausch beginnt nach den 
Weihnachtsferien im 2. Semester 


Anmeldung des 
Austauschs bis Ende 
Oktober 


Besprechung und 
Dokumente bis Ende 
Dezember 


 



http://www.gymoberwil.ch/allgemein/austausch

mailto:daniel.wirz@bl.ch






Zusammenstellung Austauschurlaube Gymnasium Oberwil 
 
 
Der Wiedereintritt kann auf drei Arten erfolgen: 
 in die gleiche Klasse (provisorisch oder definitiv) 
 in eine neue Klasse: gleiche Klassenstufe wie ohne Urlaub besucht würde, d.h. 1 Klasse tiefer 


(provisorisch oder definitiv) 
 mit Remotion: eine Klassenstufe tiefer wie ohne Urlaub besucht würde, d.h. 2 Klassen tiefer 


(definitiv) 
 
 
Französisch 
 
Französischförderung Maturabteilung 
 
 Anmeldung im 2. Semester 
 Urlaub im 3. Semester 
 
Bedingungen 
 
Zeugnis 1. Semester definitive Beförderung Bedingung zur Anmeldung 


 
Zeugnis 2. Semester definitive Beförderung Falls provisorisch befördert: 


Wiedereintritt prov. oder removiert. 
Wiedereintritt 4. 
Semester 


gemäss Zeugnis der Gastschule 
verbunden mit Standortbestimmung 


Individuelle Regelung, gleiche Klasse 


 
Das Zeugnis der Gastschule muss einen vergleichbaren Fächerkanon aufweisen.  
 
Aufenthalt im Welschland (FMS und Maturabteilung) 
 
 
Vorliegendes Zeugnis 
bei Anmeldung 


definitive Beförderung Bedingung zur Anmeldung 
 


Zeugnis vor Abreise definitive Beförderung Falls provisorisch befördert: 
Wiedereintritt mind. provisorisch 


Wiedereintritt gleiche 
Klasse 


gemäss Zeugnis der Gastschule 
verbunden mit Standortbestimmung 


Individuelle Regelung gleiche 
Klasse 


Wiedereintritt neue 
Klasse 


Gemäss dem Zeugnis vor der 
Abreise 


Bei Remotion: definitiv  


 
Spanisch 
 
Spanischförderung Maturabteilung 
 
 Anmeldung im 2. Semester 
 Urlaub im 4. Semester 
 
Bedingungen 
 
Zeugnis 1. Semester 
 


definitive Beförderung, Schnitt 4.5 Bedingung zur Anmeldung 


Zeugnis 3. Semester 
 


1. Erfahrungsnote in C, B, GG, P und MS oder BG 


Zeugnis 3. Semester definitive Beförderung, Schnitt 4.5 Falls Bedingung nicht erreicht: 
Wiedereintritt in 2. Klasse (Remotion) 


Wiedereintritt 5. 
Semester 


provisorische Aufnahme gleiche Klasse 


 







Auslandaufenthalt 
 
Ein Semester 
 
Vorliegendes Zeugnis bei 
Anmeldung 


definitive Beförderung, 
Schnitt 4.5 


Bedingung zur Anmeldung 


Zeugnis vor Abreise definitive Beförderung, 
Schnitt 4.5 


Falls Bedingung nicht erreicht: Remotion 


Wiedereintritt  provisorisch in gleicher 
Klasse 


Bei Remotion: definitiv  


 
 Anmeldung Urlaub Anmeldung Urlaub  
FMS/ Maturabteilung 
 


1. Semester 2. Semester 2. Semester 3. Semester  


Maturabteilung 3. Semester 4. Semester 1. Erfahrungsnote in C, B, GG, P und MS 
oder BG im 3. Semester 


 
 
 
Zwei Semester 
 
Mit Anrechnung des Schuljahres 
 
Vorliegendes Zeugnis bei 
Anmeldung 


definitive Beförderung, 
Schnitt 4.8 


Bedingung zur Anmeldung 


Zeugnis vor Abreise definitive Beförderung, 
Schnitt 4.8 


Falls Bedingung nicht erreicht: Remotion 


Wiedereintritt  provisorisch in gleicher 
Klasse 


Bei Remotion: definitiv in neuer Klasse 


 
 Anmeldung Urlaub Anmeldung Urlaub  
Maturabteilung 
 


Beim Übertritt 
aus der Sek 


1. + 2. Semester 1. Semester 2. +3. Semester  


Maturabteilung 2. Semester 3. + 4. Semester 1. Erfahrungsnote in C, B, GG, P und 
MS oder BG im 3. Semester 


 
 
Ohne Anrechnung des Schuljahres 
 
Vorliegendes Zeugnis bei 
Anmeldung 


Aufnahmekriterien 
Austauschorganisationen 


Keine Bedingungen zur Anmeldung. 
Definitiver Status sinnvoll  


Zeugnis vor Abreise Bestimmt den Status des 
Wiedereintritts 


Definitiver Status sinnvoll. Eine Remotion 
kann nicht umgangen werden. 


Wiedereintritt  Gemäss dem Zeugnis vor 
der Abreise in neue Klasse 


Bei Remotion: definitiv  


 








Von der SLK genehmigt am 4.12.2007, ergänzt am 5.10.2008, präzisiert 18.2.2009 
Diese Regelung ersetzt jene vom 22.11.2005 und tritt ab 1. Januar 2008 für Neuanmeldungen  in Kraft. 


 


Regelung für Auslandurlaube an den basellandschaftlichen 


Gymnasien 


Die Schulleitungskonferenz begrüsst den Austausch von Schülerinnen und Schülern in andere Sprach- 
und Kulturbereiche und fördert diesen durch günstige Rahmenbedingungen. 


Die Schülerinnen und Schüler haben sich darüber auszuweisen, dass sie eine der Maturitätsabteilung 
bzw. FMS vergleichbare Schule besuchen werden. Wird keine Schule besucht, so entscheidet die 
Schulleitung über das Verfahren. 


 
Allgemeine Bestimmungen 
 
In der Regel ist drei Monate vor Beginn des Auslandaufenthalts ein schriftliches Urlaubsgesuch 
einzureichen. 
 
Ergänzungsfach, Wahlkurs und Berufsfeldergänzungskurse werden beim Wiedereintritt im Rahmen der 
zustande gekommenen Kurse belegt, falls der Urlaub zur Zeit der Kursbildung erfolgt.  
 
Die Belegung der Freifächer und das Verfassen der Maturarbeit/Selbständigen Arbeit erfolgt gemäss den 
Bestimmungen der jeweiligen Schule. 


 
Auslandurlaube von einem Semester Dauer 
 
Die Gewährung eines Urlaubs ist bei einem Notenschnitt von mindestens 4.5 im letzten vorliegenden 
Zeugnis zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung möglich. Der Wiedereintritt in die angestammte Klasse 
erfolgt mit Status provisorisch. 
 
In der FMS ist diese Art von Auslandurlaub im 2. und 3. Semester möglich, an der Maturitätsabteilung im 
2., 3. und 4. Semester. 
 
Als Erfahrungsnoten für die Berechnung der Noten im Maturitätszeugnis zählen die letzten beiden 
Zeugnisnoten eines Fachs. 
 
Falls der Notenschnitt von 4.5 bei der Abreise nicht erreicht wird oder der Status im letzten Zeugnis vor 
der Abreise provisorisch ist, ist der Wiedereintritt mit einer Repetition verbunden, Status definitiv. 
 


Auslandurlaube von einem Jahr Dauer 
 
Auslandurlaube ohne Anrechnung des Schuljahrs 


Nach der Rückkehr erfolgt der Wiedereintritt in die Klassenstufe, in welche die Schülerin bzw. der Schüler 
vor dem Auslandaufenthalt eingetreten wäre. Der Wiedereintritt erfolgt entsprechend dem Promotions-
entscheid im letzten Zeugnis vor dem Auslandurlaub definitiv oder provisorisch. Eine Remotion wird nach 
der Rückkehr aus dem Urlaub wirksam. 
 
Auslandurlaube mit Anrechnung des Schuljahrs 
 
Schülerinnen und Schüler der Maturitätsabteilung können sich den Auslandaufenthalt anrechnen lassen, 
sofern sie im letzten Zeugnis vor dem Auslandurlaub einen Notenschnitt von mindestens 4.8 aufweisen. 
Der Wiedereintritt erfolgt provisorisch in die Klassenstufe, in welche die Schülerin bzw. der Schüler ohne 
Auslandjahr eingetreten wäre. Diese Art von Urlaub ist nur vom 1. bis 4. Semester möglich.  
 
Als Erfahrungsnoten für die Berechnung der Noten im Maturitätszeugnis zählen die letzten beiden 
Zeugnisnoten eines Fachs. 


      ���  
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 


 


Schulleitungskonferenz Gymnasien Baselland 


 





